
CORONA-VIRUS
Schutzausrüstung

Gilt für alle Pflege- und Betreuungspersonen, Fachkräfte, Zivildiener in Einrichtungen 
der stationären und ambulanten Versorgung.

Schutzausrüstung im Hinblick auf die derzeitige Situation mit  
SARS-CoV-2/COVID-19 („neues Corona-Virus“) 

 Klient*in oder Bewohner*in ist Kontaktperson ohne Symptome eines 
 COVID-19-Erkrankten, eines Verdachtsfalles oder einer Person in Quarantäne

 • Klient*in oder Bewohner*in trägt bei Kontakt mit einer Pflegeperson eine FFP1 Maske (ohne 
  Ausatemventil) oder OP Maske
 • Personal: Keine besonderen Schutzmaßnahmen, Basishygiene (Händedesinfektion, 
  Schutzhandschuhe bei Kontaminationsgefahr)

 Klient*in oder Bewohner*in ist symptomatisch (Schnupfen, Husten, Niesen, 
 grippale Symptomatik), unbekannter Status bezüglich SARS-CoV-2/COVID-19 

 • Klient*in oder Bewohner*in trägt außerhalb seines Zimmers: wenn verträglich FFP1 Maske 
  (ohne Ausatemventil) oder OP Maske
 • Personal: FFP1 Maske (mit oder ohne Ausatemventil möglich)
 • Schutzkleidung
  - Untersuchungshandschuhe
  - Plastikschürze bei möglichem Kontakt mit Körpersekreten (Harn, Blut, Sputum,..)
  - Schutzbrille bei sehr engem Kontakt und stark hustendem Klient*in oder Bewohner*in
 • Zusätzliche Schutzausrüstung bei aerosolproduzierenden Tätigkeiten (Absaugen, …) 
  für das Personal
  - FFP2/3 Maske (mit oder ohne Ausatemventil möglich)
  - Schutzbrille

 Schutzausrüstung bei einem Klient*in oder Bewohner*in mit nachgewiesener 
 COVID-19 Infektion

 • Klient*in oder Bewohner*in trägt außerhalb des Zimmers: Wenn verträglich FFP1 Maske 
  ohne Ausatemventil oder OP Maske
 • Personal: FFP2/3 Maske (mit oder ohne Ventil möglich)
  - Langärmliger Schutzmantel (wenn vorrätig) oder Plastikschürze, Untersuchungshandschuhe
  - Schutzbrille bei sehr engem Kontakt und stark hustendem Klient*in oder Bewohner*in 
   oder bei Tätigkeiten wie Absaugen, …
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